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13. Europäische und internationale Beschäftigungs-, Sozial- und 
Gesundheitspolitik 

13.1 Beschäftigungs-, Sozial- und Gesundheitspolitik der Europäischen Union 

13.1.1 Ziele und Aufgaben 

Die Bundesregierung hat sich in der 19. Legislaturperiode für ein starkes soziales Europa einge-

setzt. Dabei dient die Europäische Säule Sozialer Rechte (ESSR), die am 17. November 2017 pro-

klamiert wurde, als Kompass. Die Europäische Kommission (EU-KOM) hat am 4. März 2021 einen 

Aktionsplan zur weiteren Umsetzung der ESSR vorgelegt, der zur nachhaltigen, krisenfesten und 

inklusiven Erholung nach der COVID-19-Pandemie beitragen soll. Die Bundesregierung bekennt 

sich zur weiteren Umsetzung der ESSR und begrüßt den Aktionsplan. Die portugiesische Ratspräsi-

dentschaft hat dazu am 7. und 8. Mai 2021 in Porto einen Sozialgipfel und informellen Europäi-

schen Rat organisiert. In der „Erklärung von Porto“ bekräftigen die Mitglieder des Europäischen 

Rates das Bekenntnis zur Umsetzung der ESSR, begrüßen den Aktionsplan der EU-KOM als nützli-

che Orientierungshilfe und die neuen EU-Kernziele aus dem Aktionsplan mit den Schwerpunkten 

Beschäftigung, Weiterbildung/Kompetenzen und Armutsbekämpfung. 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäfti-

gung und sozialer Integration in Europa. In der Förderperiode von 2021 bis 2027 wird er zum Eu-

ropäischen Sozialfonds Plus (ESF+) weiterentwickelt und bleibt das Hauptinstrument der Europäi-

schen Union (EU), um in Menschen zu investieren. 

Als Brücke zwischen der unmittelbaren Krisenbewältigung und der Umsetzung langfristiger Ziele 

der europäischen Kohäsionspolitik stellt die EU im Rahmen der europäischen Aufbauhilfe, ge-

nannt Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU), zusätzliche 

Mittel für die europäischen Strukturfonds „Europäischer Sozialfonds“ und „Europäischer Regional-

fonds“ sowie den „Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen“ bereit. 

REACT-EU ist Teil des Aufbauinstruments „Next Generation EU“. 

Die zusätzlichen Mittel sind für die Unterstützung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit 

der COVID-19-Pandemie und für die Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung 

der Wirtschaft vorgesehen. Von den insgesamt 58,2 Mrd. Euro erhält Deutschland für die Jahre 

2020 bis 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 2,4 Mrd. Euro. Davon erhält der Bund einen Teil der 

Mittel, die im Operationellen ESF-Programm des Bundes eingesetzt werden sollen, zur Stärkung 

der mitarbeiterorientierten und zukunftsgerechten Personalpolitik in kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU), für die Absicherung stiller Beteiligungen und Mikrokrediten an KMU mit einem 

erschwerten Zugang zu Bankfinanzierungen sowie für Maßnahmen zur Stärkung von Social Entre-

preneurs und Social Start-ups. Der offizielle Antrag zur Programmänderung zur Verwendung der 
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REACT-EU- Mittel im Rahmen des Operationellen ESF-Programms des Bundes wird Mitte des Jah-

res 2021 bei der EU-KOM eingereicht. 

13.1.2 Ausgangslage 

Die nachhaltige Bekämpfung der COVID-19-Pandemie stand als zentrale Herausforderung im Vor-

dergrund der deutschen EU-Ratspräsidentschaft (DEU EU-RP) im Bereich Gesundheit. Ein beson-

derer Schwerpunkt lag auf der Verbesserung des EU-Krisenmanagements und der Forderung nach 

einer Stärkung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

(ECDC) zur Gewährleistung einer effektiven Bewältigung von Gesundheitskrisen auf europäischer 

Ebene. In von der DEU EU-RP initiierten Sondersitzungen haben sich die EU-Gesundheitsministe-

rinnen und -minister insbesondere über die aktuellen Entwicklungen der Pandemie ausgetauscht 

und ihre Zusammenarbeit im Bereich der europäischen Gesundheitspolitik intensiviert. Weitere 

Schwerpunktthemen waren die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in der EU, die Verbes-

serung des Zugangs zu und des Austauschs von Gesundheitsdaten auch mit Blick auf die Etablie-

rung eines Europäischen Gesundheitsdatenraums sowie die Stärkung der Rolle der EU in der Glo-

balen Gesundheit. 

Mit Blick auf die herausragende Bedeutung der COVID-19-Pandemie für die EU wurden im Rah-

men der DEU EU-RP Ratsschlussfolgerungen im Bereich Gesundheit zu dem Thema „Lehren aus 

COVID-19 im Gesundheitswesen“ verabschiedet. Zudem konnten Ratsschlussfolgerungen zur Rolle 

der EU bei der Stärkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen werden. Wichtige 

gesundheitspolitische Dossiers, wie der Verordnungsvorschlag zum EU4Health Programm oder die 

Legislativvorschläge der EU-KOM zur „Schaffung einer europäischen Gesundheitsunion“, wurden 

unter DEU EU-RP beraten. Flankiert wurde die DEU EU-RP durch zahlreiche Fachveranstaltungen 

auf europäischer und nationaler Ebene. 

Mit dem Programm EU4Health stehen für den Zeitraum 2021 bis 2027 insgesamt 5,1 Mrd. Euro 

zur Ergänzung mitgliedstaatlicher Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen in 

der EU und zur Sicherstellung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus im Rahmen aller Politikbe-

reiche der Union zur Verfügung. 

Die Bundesregierung hat sich insbesondere im Rahmen der DEU EU-RP dafür eingesetzt, dass die 

ESSR weiterhin unter Berücksichtigung der jeweiligen Kompetenzen konsequent umgesetzt wird. 

Dies stärkt die soziale Dimension der EU, den Zusammenhalt und fördert die soziale Aufwärtskon-

vergenz. In diesem Zusammenhang hat sich die Bundesregierung insbesondere für die Entwick-

lung von EU-Rahmen für angemessene nationale Mindestlöhne und Mindestsicherungssysteme, 
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einen EU-Aktionsplan für „Menschenrechte und gute Arbeit in globalen Lieferketten“, für die Ver-

besserung der Situation von Saisonarbeitskräften, die Stärkung der Rolle des Rates der Europäi-

schen Union für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) im Euro-

päischen Semester sowie die Ausweitung der Jugendgarantie und gute Tätigkeitsbedingungen in 

der Plattformökonomie eingesetzt. 

Die Bundesregierung unterstützt seit 2011 das DGB-Projekt „Faire Mobilität“, welches EU-Bürge-

rinnen und -Bürgern Beratungs- und Informationsangebote zu den arbeits- und sozialrechtlichen 

Bedingungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt anbietet. Um die Qualität des Beratungsangebotes 

auf Dauer zu sichern und weiterzuentwickeln, wurde die bisherige Projektförderung von „Faire 

Mobilität“ in der 19. Legislaturperiode durch die Aufnahme eines gesetzlichen Leistungsanspruchs 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in das Gesetz zur Umsetzung der Entsenderichtlinie 

verstetigt und ausgebaut. 

Als Teil der europäischen Kohäsionspolitik trägt der ESF dazu bei, den wirtschaftlichen und sozia-

len Zusammenhalt in Europa zu unterstützen. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen in den Berei-

chen Beschäftigung, Bildung und soziale Inklusion und orientieren sich künftig an der ESSR. Die 

Mitgliedstaaten sind aufgefordert, ihre ESF+-Mittel thematisch zu konzentrieren. So ist ein ange-

messener Anteil der ESF+-Mittel bereitzustellen, um die Herausforderungen zu adressieren, die in 

den länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters aufgezeigt werden 

und die in den Anwendungsbereich des ESF+ fallen. 

Nach dem Beschluss der Staats- und Regierungschefs vom Juli 2020 wird der ESF+ in der Förder-

periode 2021 bis 2027 mit 98,5 Mrd. Euro in laufenden Preisen ausgestattet, von denen Deutsch-

land ca. 6,5 Mrd. Euro erhält. Der Bund wird in seinem Operationellen ESF+-Programm in folgen-

den Bereichen Förderschwerpunkte setzen: 

• Soziale Inklusion und Armutsbekämpfung, 

• Fachkräftesicherung, 

• Bewältigung des demografischen und digitalen Wandels, 

• Verbesserung der Bildungschancen Benachteiligter sowie 

• lebenslanges Lernen. 

13.1.3 Das Wichtigste in Kürze 

Die Bundesregierung hat zur Förderung fairer Mobilität in Europa die Einrichtung einer Europäi-

schen Arbeitsbehörde (ELA) unterstützt, die 2019 ihre Arbeit aufgenommen hat. Die ELA hat zum 
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Ziel, Arbeits- und Sozialstandards mobiler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser durchzu-

setzen und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu verbessern. 

Im Politikbereich der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds reagierte die EU-KOM im 

März und April 2020 auf die COVID-19-Pandemie mit Legislativvorschlägen, der sogenannten 

Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), der Coronavirus Response Investment Initiative 

Plus (CRII+) sowie mit einer Änderung der EHAP-Verordnung. Diese Änderungen des Rechtsrah-

mens ermöglichen eine Flexibilisierung der Mittelverwendung, eine Erhöhung der Liquidität sowie 

eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Die Änderungen konnten bereits sehr schnell noch 

im April 2020 in Kraft treten. 

Die aktuellen Maßnahmen im operationellen ESF-Programm des Bundes wurden vor dem Hinter-

grund der beiden CRII vor allem dahingehend angepasst, dass die Möglichkeit von Coaching-, Bil-

dungs-, Trainingsmaßnahmen über räumliche Distanz in den einzelnen Programmen eröffnet wur-

den und vorhandene Spielräume zur Erhöhung des EU-Kofinanzierungssatzes auf 100 % bei einzel-

nen Maßnahmen genutzt wurden. 

Der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) ist erstmalig 

für die Förderperiode 2014 bis 2020 eingerichtet worden. Der EHAP in Deutschland hat ein Fi-

nanzvolumen von rund 109 Mio. Euro, davon 78,9 Mio. Euro EU-Mittel. Er wird vom BMAS umge-

setzt. Aus Mitteln des EHAP werden Menschen in Deutschland unterstützt, die unter Armut leiden 

und keinen oder nur unzureichenden Zugang zu den Beratungs- und Unterstützungsangeboten 

des regulären Hilfesystems haben. Das sind vor allem besonders benachteiligte neuzugewanderte 

Unionsbürger und -bürgerinnen aus anderen EU-Staaten und deren Kinder sowie wohnungslose 

und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. 

In einer ersten Förderrunde wurden bis Ende 2018 bundesweit 84 Projekte gefördert. In einer 

zweiten Förderrunde wurden 67 Projekte bis Dezember 2020 gefördert. Davon wurden 45 Pro-

jekte bis maximal 30. Juni 2022 verlängert. Der EHAP ist ein wichtiges Instrument, um betroffene 

Kommunen insbesondere dabei zu unterstützen, sich den Herausforderungen, die die wachsende 

Zuwanderung von Unionsbürgern und -bürgerinnen aus anderen EU-Staaten mit sich bringen, 

stellen zu können. 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wichtigste Instrument der EU um in Menschen zu inves-

tieren. In der Förderperiode 2021 bis 2027 wird der ESF zum Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 

erweitert und stärker auf ein sozialeres Europe und auf die Umsetzung der ESSR ausgerichtet. Die 

ehemaligen Fonds EHAP, die Jugendbeschäftigungsinitiative und das EU-Programm für Beschäfti-

gung und soziale Innovation werden unter dem Dach des ESF+ zusammengefasst. Der Bund wird 
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in seinem Operationellen ESF+-Programm in folgenden Bereichen Förderschwerpunkte setzen: 

Soziale Inklusion und Armutsbekämpfung, Fachkräftesicherung, Bewältigung des demografischen 

und digitalen Wandels, Verbesserung der Bildungschancen Benachteiligter sowie lebenslanges 

Lernen. 

Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Beschäf-

tigter (EGF) wurde Anfang 2007 geschaffen und wird seit 2021 in seiner dritten EU-Förderperiode 

(2021 bis 2027) fortgeführt. In der aktuellen Förderperiode stehen EU-weit jährlich bis zu 186 

Mio. Euro für EGF-Projekte zur Verfügung. Mit den Mitteln des Fonds können Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer sowie Selbstständige unterstützt werden, die ihren Arbeitsplatz im Rahmen 

von größeren Entlassungsereignissen (mindestens 200 Entlassungen), insbesondere solchen, die 

durch globalisierungsbezogene Herausforderungen hervorgerufen werden, wie Handelsstreitigkei-

ten, Veränderungen der Zusammensetzung des EU-Binnenmarkts, Automatisierung und Digitali-

sierung, dem Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft oder globaler Finanz- und Wirtschaftskri-

sen, verloren haben. 

EGF-geförderte Entlassene erhalten über die Regelförderung hinausgehende Angebote aktiver Ar-

beitsmarktpolitik, zu denen Qualifizierungen und Fortbildungen, Coachings, Bewerbungsunter-

stützung und die Förderung von Existenzgründungen gehören können. Ziel ist, die Beschäftigungs-

fähigkeit der Entlassenen zu steigern und sie bei der Reintegration in Arbeit zu unterstützen. Der 

EU-Kofinanzierungssatz für EGF-Projekte beträgt mindestens 60 %. Wenn im betreffenden Mit-

gliedstaat im ESF+ ein höherer EU-Kofinanzierungssatz besteht, wird der EU-Kofinanzierungssatz 

im EGF auf dasselbe Niveau angehoben. Bisher hat Deutschland elf Anträge mit einem EGF-För-

dervolumen von insgesamt rund 56 Mio. Euro zur Förderung von rund 15 000 Betroffenen erfolg-

reich gestellt, zuletzt für ehemalige Beschäftigte von vier Gießereien an den Standorten Gevels-

berg, Schwerte und Mülheim. 

Darüber hinaus hat die EU als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 den „Team 

Europe“-Ansatz entwickelt, um auf die Unterstützungsbedarfe von Entwicklungsländern zu reagie-

ren. Dabei ging es sowohl um die Bewältigung der unmittelbaren humanitären und gesundheitli-

chen als auch der wirtschaftlichen und sozialen Pandemiefolgen. Die Bundesregierung hat sich 

insbesondere im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 erfolgreich für eine Auswei-

tung des „Team Europe“- Ansatzes, d.h. über den ursprünglichen Pandemiefokus hinaus hin zu 

einer konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichteten EU-Entwicklungszusammenarbeit, eingesetzt. 

Die an „Team Europe“ beteiligten EU-Institutionen, EU-Mitgliedstaaten, europäischen und bilate-
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ralen Finanzinstitutionen sowie Durchführungsorganisationen haben über Anpassungen beste-

hender Maßnahmen und durch zusätzliche Mittel insgesamt 38,5 Mrd. EUR zur Bewältigung der 

Pandemie mobilisiert. 

13.1.4 Tabellarische Übersicht 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Europäische Säule Sozialer 
Rechte (ESSR) 

20 Grundsätze in den drei 
Kategorien „Chancengleich-
heit und Arbeitsmarktzu-
gang“, „Faire Arbeitsbedin-
gungen“ und „Sozialschutz 
und soziale Inklusion“ 
Kompass für Maßnahmen 
auf europäischer, aber auch 
auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene 

Kompass für ein starkes so-
ziales Europa 
Stärkung der sozialen Di-
mension der EU 

Proklamation EP, ER und 
EU-KOM: 17.11.2017 
Vorlage eines Aktionsplans 
zur Umsetzung: 
4.3.2021 
Sozialgipfel und informeller 
ER in Porto: 
7./8.5.2021 

Deutsche EU-Ratspräsident-
schaft 

Ratsschlussfolgerungen zur 
Stärkung der Mindestsiche-
rung zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Aus-
grenzung in der COVID-19-
Pandemie und darüber hin-
aus 
Ratsschlussfolgerungen zu 
Menschenrechten und gu-
ter Arbeit in globalen Lie-
ferketten für eine EU-weite 
verbindliche Regelung un-
ternehmerischer Sorgfalts-
pflichten (EU-Lieferketten-
gesetz) 
Ratsschlussfolgerungen zur 
Verbesserung der Situation 
von Saisonarbeitskräften 
Ratsschlussfolgerungen 
zum Europäischen Semes-
ter 2021: beschäftigungs- 
und sozialpolitische As-
pekte der jährlichen Strate-
gie für nachhaltiges Wachs-
tum 2021 
Erneuerung der Ratsemp-
fehlung zur Jugendgarantie 
Impulse für gute Tätigkeits-
bedingungen in der Platt-
formökonomie 

Stärkung der sozialen Di-
mension der EU, des Zu-
sammenhalts und Förde-
rung der sozialen Aufwärts-
konvergenz 

1.7.2020 bis 31.12.2020 

EU4Health EU-Aktionsprogramm im 
Bereich der Gesundheit 
(EU4Health-Programm) 
Verordnung 2021/522 
vom 24.3.2021 

Stärkung der Gesundheit 
der Menschen in der EU 
und Sicherstellung eines 
hohen Gesundheitsschutz-
niveaus im Rahmen aller 
Politikbereiche der Union 

2021 bis 2027 



- 219 - 

Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Europäische Arbeitsbe-
hörde (ELA) 

Verbesserung der Zusam-
menarbeit zwischen den 
EU-Ländern bei 
Koordinierung gemeinsa-
mer Kontrollen 
Durchführung von Analysen 
und Risikobewertungen zur 
grenzüberschreitenden Ar-
beitskräftemobilität 
Schlichtung von Streitfällen 
zwischen EU-Ländern 

Bessere Durchsetzung von 
Arbeits- und Sozialstan-
dards mobiler Arbeitneh-
mer/innen 
Verbesserung der Zusam-
menarbeit der Mitgliedstaa-
ten 

Arbeitsaufnahme 2019 
Laufende Umsetzung 

Unterstützung des Bera-
tungsangebots „Faire Mobi-
lität“ 

Beratungs- und Informati-
onsangebote zu den ar-
beits- und sozialrechtlichen 
Bedingungen auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt für EU-
Bürger/innen 
Verstetigung und Ausbau 
der bisherigen Projektför-
derung durch Aufnahme ei-
nes gesetzlichen Leistungs-
anspruchs des DGB in das 
Gesetz zur Umsetzung der 
Entsenderichtlinie 

Verbesserung der Arbeits-
bedingungen 
Durchsetzung fairer Löhne 
für Beschäftigte aus mittel- 
und osteuropäischen Län-
dern auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt 

 

Operationelles Programm 
(OP) des Bundes für den 
ESF in der Förderperiode 
2014 bis 2020 

Umsetzung des ESF gem. 
der VO (EG) Nr. 1303/2013 
des Rates vom 17.12.2013 
und der VO (EG) Nr. 
1304/2023 des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates vom 17.12.2013 

Umsetzung des ESF in 
Deutschland durch Maß-
nahmen zur Verbesserung 
der Beschäftigungschancen 
und zum Abbau von Be-
nachteiligungen am Ar-
beitsmarkt und durch 16 
ESF-OP der Länder 

Förderperiode: 
2014 bis 2020 

Operationelles Programm 
(OP) des Bundes für den 
ESF+ in der Förderperiode 
2021 bis 2027 

Umsetzung des ESF+ gemäß 
der VO (EU) 2021/1057 des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Juni 
2021 zur Einrichtung des 
Europäischen Sozialfonds 
Plus (ESF+) und zur Aufhe-
bung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1296/2013 

Umsetzung des ESF+ in 
Deutschland durch Maß-
nahmen zur Verbesserung 
der Beschäftigungschancen, 
zum Abbau von Benachteili-
gungen am Arbeitsmarkt 
und zur sozialen Inklusion 
Förderschwerpunkte des 
Bundes: 
- soziale Inklusion und Ar-
mutsbekämpfung 
- Fachkräftesicherung 
- Bewältigung des demogra-
fischen und digitalen Wan-
dels 
- Verbesserung der Bil-
dungschancen Benachteilig-
ter 
- lebenslanges Lernen 

ESF+-Förderperiode: 
2021 bis 2027 
Start: 
voraussichtlich Herbst 2021 
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Name der Maßnahme Beschreibung/Quelle Erwartete Wirkung/ 
Zielsetzung 

Status/Zeitplan 

Europäischer Hilfsfonds für 
die am stärksten benachtei-
ligten Personen in Deutsch-
land (EHAP) 

Gesamtvolumen rd. 109 
Mio. Euro 

Soziale Eingliederung von 
armutsgefährdeten und be-
sonders benachteiligten EU-
Neuzugewanderten und de-
ren Kindern sowie Woh-
nungslosen und von Woh-
nungslosigkeit Bedrohten 

Förderperiode: 
2014 bis 2020 
Fortführung als ESF+- 
Programm in der Förder- 
periode 2021 bis 2027 
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4. Soziale Sicherung im europäischen Vergleich 

Einen europäischen Vergleich der Sozialschutzleistungen und ihrer Finanzierung ermöglichen die 

vom statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) in dem Europäischen System der Inte-

grierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) jährlich erfassten Daten der einzelnen Mitgliedstaaten.  

Der in ESSOSS ausgewiesene Umfang des Sozialschutzes folgt einer klaren Definition18 und ge-

währleistet damit die Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedstaaten. Für die deutschen Daten 

gilt, dass der Leistungsumfang und die Sozialleistungsquote nach ESSOSS und dem Sozialbudget 

auf nationaler und auf europäischer Ebene identisch sind. Das trifft ebenfalls auf die strukturellen 

Untergliederungen zu: Wie im Sozialbudget werden die Leistungen auch in ESSOSS nach Institutio-

nen, Arten und Funktionen kategorisiert. Lediglich bei den Funktionen gibt es einen Unterschied. 

Das europäische System kennt insgesamt acht Funktionen (Krankheit, Invalidität, Alter, Hinterblie-

bene, Familie, Arbeitslosigkeit, Wohnen und soziale Ausgrenzung). Das nationale Sozialbudget dif-

ferenziert dagegen die Funktion Familie tiefer nach den einzelnen Funktionen Kinder, Ehegatten 

und Mutterschaft. 

 

Eurostat veröffentlicht die europäischen Daten im Vergleich zum nationalen Budget mit einer zeit-

lichen Verzögerung von etwa 1 ½ Jahren. Die aktuellen Ergebnisse der europäischen Sozialschutz-

statistik beziehen sich auf das Jahr 2018, Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind daher hier 

                                                           
18  ESSPROS Manual „The European System of Integrated Social Protection Statistics“. 
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noch nicht sichtbar. Rechtsgrundlage für die jährlichen Datenlieferungen an Eurostat sind die Rah-

menverordnung des Europäischen Parlaments und des Rates19 und weitere ergänzender Durch-

führungsverordnungen der Europäischen Kommission.20 

Für das Jahr 2018 weist Eurostat für Deutschland eine Sozialleistungsquote von 29,6 % aus. Damit 

liegt Deutschland im aktuellen Ranking der damals insgesamt 28 Mitgliedstaaten an vierter Stelle 

und über dem EU-Durchschnitt von 27,5 % (Abbildung 9). Innerhalb der EU weisen Frankreich 

(33,7 %), Dänemark (31,4 %) und Finnland (30,1 %) im Vergleich zu Deutschland höhere Sozialleis-

tungsquoten auf. Österreich, Niederlande, Italien, Belgien und Schweden liegen nur geringfügig 

unter dem deutschen Niveau. Die baltischen Staaten sowie Malta, Rumänien und insbesondere 

Irland (mit lediglich 14,2 %) bilden mit sehr niedrigen Sozialleistungsquoten das untere Ende die-

ser Reihenfolge. 

 

Die Auswertung der ESSOSS-Daten ermöglicht auch die Betrachtung der Sozialschutzleistungen 

nach ihrer Zweckbestimmung - den sozialen Funktionen. Ein europäischer Vergleich der Ausgaben 

nach Funktionen (Abbildung 10) zeigt, dass in den einzelnen Mitgliedstaaten zum einen sehr un-

                                                           
19  Verordnung (EG) Nr. 458/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. April 2007 über das 

Europäische System integrierter Sozialschutzstatistiken (ESSOSS). 

20  Durchführungsverordnungen (EG) Nr. 1322/2007 der Kommission vom 12. November 2007 und 
Nr. 10/2008 der Kommission vom 8. Januar 2008. 
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terschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden und zum anderen neben ökonomischen Auswirkun-

gen auch strukturelle Unterschiede eine wesentliche Rolle spielen können. So gehen zum Beispiel 

für Italien die relativ hohen Ausgaben für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung mit dem EU-

weit höchsten Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 und mehr Jahren (22,6 %) einher. 

Während Deutschland mit den Sozialausgaben insgesamt leicht über dem EU-Durchschnitt liegt, 

zeigt die funktionale Betrachtungsweise ein differenzierteres Bild. Die deutschen Ausgaben für die 

Alters- und Hinterbliebenenversorgung sowie für Arbeitslosigkeit liegen gemessen am BIP unter 

dem europäischen Durchschnitt. Dagegen weist Deutschland für die Funktionen Krankheit/Invali-

dität und Familie relativ hohe Sozialschutzleistungen auf.  

Die Mittelherkunft zur Finanzierung der Sozialschutzleistungen wird mit der Finanzierungsrech-

nung abgebildet. Sie gibt Auskunft über die von der Volkswirtschaft jährlich aufgebrachten Finan-

zierungsmittel für sozialstaatliche Zwecke, über ihre Zusammensetzung nach Arten und Quellen. 

Die europäischen Länder unterscheiden sich sehr deutlich hinsichtlich ihrer Finanzierung (Abbil-

dung 11). Dies ist nicht nur systembedingt, sondern zum Teil auch auf strukturelle Unterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten zurückzuführen, beispielsweise hinsichtlich der Altersstruktur der 

Bevölkerung oder des Anteils der Beamtinnen und Beamten an den Erwerbspersonen.  
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In den Ländern der Europäischen Union ist eine Finanzierung überwiegend aus Beiträgen der Re-

gelfall. Deutschland liegt im Jahr 2018 bei den Zuschüssen des Staates unter dem EU-Durch-

schnitt, während der Finanzierungsanteil der Sozialbeiträge von Versicherten überdurchschnittlich 

ist. Die Finanzierung durch Arbeitgeberbeiträge entspricht in Deutschland nahezu dem europäi-

schen Durchschnitt. Deutlich vom europäischen Durchschnitt abweichende Finanzierungsarten 

findet man insbesondere in Dänemark (überwiegend durch staatliche Zuschüsse), in Slowenien 

(überwiegend durch Versichertenbeiträge) und in Estland (überwiegend Arbeitgeberbeiträge). 

Die Struktur der Finanzierung nach Quellen stellt Informationen bereit, in welchem Umfang die 

einzelnen volkswirtschaftlichen Sektoren (Quellen) zu der Gesamtfinanzierung der Sozialschutz-

leistungen beitragen (Abbildung 12). Die Finanzierungsstruktur nach Quellen ist in Deutschland 

gleichmäßiger als in den meisten europäischen Ländern auf Staat, Unternehmen und private 

Haushalte verteilt. Der Anteil der Unternehmen liegt im Bereich des europäischen Durchschnitts. 

Überdurchschnittlich ist der Anteil der Privathaushalte an der Finanzierung der Sozialschutzleis-

tungen. Spiegelbildlich dazu liegt der Finanzierungsanteil des Staates relativ deutlich unter dem 

der anderen europäischen Länder.  

 

Wie bei den Finanzierungsarten findet sich auch bei den Finanzierungsquellen eine ungewöhnli-

che Struktur in Estland, Dänemark und Slowenien. In Estland sind die Unternehmen mit einem Fi-

nanzierungsanteil von rd. 74 % an der Finanzierung der Sozialschutzleistungen beteiligt, während 
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der Staat mit rd. 25 % und die Privathaushalte lediglich mit rd. 1 % zur Finanzierung beitragen. Da-

gegen finanziert Dänemark seinen Sozialschutz zu rd. 76 % durch den Staat, Unternehmen und 

Privathaushalte finanzieren jeweils rd. 10 % bzw. rd. 14 %. Die Finanzierung in Slowenien erfolgt 

zu rd. 43 % durch die Privathaushalte und zu rd. 30 % durch die Unternehmen sowie rd. 27 % 

durch den Staat. In Deutschland sind die Unterschiede bei den Finanzierungsquellen deutlich we-

niger ausgeprägt (siehe auch Kapitel 3.2). 

Insgesamt ist die Finanzierungsstruktur der Sozialleistungen in Europa ausgesprochen heterogen. 

Wie auch bei den Sozialleistungen selbst zeigen sich deutliche Unterschiede, die immer auch vor 

dem Hintergrund nationaler Besonderheiten und der historischen Entwicklung in den jeweiligen 

Ländern interpretiert werden müssen. 
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